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STADT VAREL
LANDKREIS FRIESLAND

8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53

Bereich Alter Warf in Varel

Vorschläge zur
Abwägung der im Rahmen

· der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

und

· der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

eingegangenen Stellungnahmen.

Stand:  22.06.2022

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnah-

men abgegeben.

Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Abwä-

gungsergebnisse der Stadt Varel zu diesen Stellungnahmen sind aus der nachfolgenden Auf-

stellung ersichtlich.
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Andrea Arens
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Varel
Stellungnahme vom 28.04.2022

1.
Ich habe keine Einwände gegen die 8. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 53.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Entwässerungsverband Varel
Stellungnahme vom 02.05.2022

1.
Gegen die Aufstellung des vorbezeichneten Be-
bauungsplanes bestehen von Seiten des Ent-
wässerungsverbandes Varel keine Bedenken.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

EWE Netz GmbH
Stellungnahme vom 03.05.2022

1.
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. Diese
Leitungen und Anlagen sind in Ihren Trassen
(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich
zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet wer-
den. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen
und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch
noch rechtlich beeinträchtigt werden.

2.
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Än-
derungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anla-
gen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer
Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die ge-
setzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln
der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die ge-
gebenenfalls notwendige Erschließung des Plan-
gebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen
durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall
Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekom-
munikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversor-
gungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2
m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromversor-
gung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Instal-
lation einer Trafostation erforderlich sein. Für die
Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca.
6m x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere
Planungen frühzeitig miteinzubinden.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

zu 2.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.
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noch EWE Netz GmbH
Stellungnahme vom 03.05.2022

noch 2.
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wär-
metechnisches Versorgungskonzept umgesetzt
wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von
fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von
Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll.

Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbei-
ten sind von dem Vorhabensträger vollständig zu
tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten,
es sei denn der Vorhabensträger und die EWE
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kosten-
tragung vertraglich geregelt.

3.
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Beden-
ken oder Anregungen vorzubringen.

4.
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planun-
gen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteili-
gen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen
durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispiels-
weise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung
und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen
Bedingungen wesentliche Faktoren.

5.
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt
und verändern sich dabei. Dies kann im betref-
fenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Ver-
fahrens / Vorhabens zu Veränderungen im zu be-
rücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand
führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle
Anlagenauskunft über unser modernes Verfah-
ren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu
können - damit es nicht zu Entscheidungen auf
Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte
informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über
die genaue Art und Lage unserer zu berücksich-
tigenden Anlagen über unsere Internetseite.

Abwägung der Stadt Varel

zu 3.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 4.
Der Bitte wird gefolgt.

zu 5.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.
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Avacon AG
Stellungnahme vom 06.05.2022

1.
Im Anfragebereich befinden sich keine Versor-
gungsanlagen von Avacon Netz GmbH, Purena
GmbH, WEVG GmbH & Co. KG. Bitte beachten
Sie, dass die Markierung dem Auskunftsbereich
entspricht und dieser einzuhalten ist.

2.
Im o. g. Auskunftsbereich können Versorgungs-
anlagen liegen, die nicht in der Rechtsträger-
schaft der oben aufgeführten Unternehmen lie-
gen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 2.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr (GB Aurich)
Stellungnahme vom 12.05.2022

1.
Seitens der NLStBV-GB Aurich bestehen gegen
die o. a. Bauleitplanung keine Bedenken.

2.
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter
Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschrif-
ten zum BauGB um Übersendung einer Ablich-
tung der gültigen Bauleitplanung.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 2.
Der Bitte wird gefolgt.

Niedersächsisches Landesamt für Denkmal-
pflege - Abteilung Archäologie
Stellungnahme vom 13.05.2022

1.
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege
werden zu o. g. Planungen keine Bedenken oder
Anregungen vorgetragen. Aus dem Plangebiet
sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand
keine archäologischen Fundstellen bekannt. Da
die Mehrzahl archäologischer Funde und Be-
funde jedoch obertägig nicht sichtbar sind, kön-
nen sie auch nie ausgeschlossen werden.

2.
Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfun-
den ist bereits in den Planungsunterlagen enthal-
ten und sollte unbedingt beachtet werden.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 2.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.
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Telekom Deutschland GmbH
Stellungnahme vom 19.05.2022

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie
folgt Stellung:

1.
Wir haben keine weiteren Bedenken zu dem o. a.
Vorhaben.

2.
Die Bauausführenden müssen sich vor Beginn
der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der
Bauausführung vorhandenen Telekommunikati-
onslinien der Telekom informieren. Die Kabel-
schutzanweisung der Telekom ist zu beachten.
Die Bauherren können sich bei der Bauherren-
hotline, Tel. 0800-3301903 beraten lassen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 2.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

OOWV Brake
Stellungnahme vom 24.05.2022

Wir nehmen zu der o.g. Änderung des Bebau-
ungsplanes wie folgt Stellung:

1.
Sofern sichergestellt ist, dass durch die geplante
Änderung die angrenzenden Ver- und Entsor-
gungsanlagen des OOWV weder freigelegt, über-
baut, bepflanzt noch sonst in ihrer Funktion ge-
stört werden, haben wir keine Bedenken.

2.
Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten kön-
nen nur zu Lasten des Veranlassers oder nach
den Kostenregelungen bestehender Verträge
durchgeführt werden.

3.
Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und Ent-
sorgungsanlagen in den anliegenden Lageplä-
nen ist unmaßstäblich. Die genaue Lage der Lei-
tungen gibt ihnen Dienststellenleiter Herr Lübben
von unserer Betriebsstelle in Schortens, Tel.-Nr.:
04461-9810211, in der Örtlichkeit an.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

zu 2.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.

zu 3.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.
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Landkreis Friesland
Stellungnahme vom 01.06.2022

Zu der o. a. Bauleitplanung nimmt der Landkreis
Friesland wie folgt Stellung:

Fachbereich Zentrale Aufgaben, Wirtschaft.
Finanzen, Personal

Fachbereich Umwelt

Fachbereich Straßenverkehr

Fachbereich Planung, Bauordnung und Ge-
bäudemanagement - Brand- und Denkmal-
schutz

Fachbereich Planung, Bauordnung und Ge-
bäudemanagement - Regionalplanung

Fachbereich Planung, Bauordnung und Ge-
bäudemanagement - Städtebaurecht

1.
Es bestehen keine Bedenken.

2.
Hinweis: Unter textl. Festsetzung 3.1 sind Solar-
anlagenregelungen getroffen; hier sind die Dach-
flächen von Nebenanlagen (sofern in überbauba-
rer Grundstücksfläche) nicht ausgenommen; ist
dies beabsichtigt?

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 2.
Hierzu ist festzustellen, dass die Einbeziehung
der Dachflächen von Nebenanlagen beabsichtigt
ist.

Diese bilden zusammen mit den Dachflächen der
Hauptgebäude die Ausgangsfläche, von der min-
destens 30 Prozent mit Photovoltaikmodulen
auszustatten sind.
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Landesamt f. Bergbau, Energie u. Geologie
Stellungnahme vom 02.06.2022

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Be-
lange geben wir zum o. g. Vorhaben folgende
Hinweise:

1.
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnah-
men erfolgen, verweisen wir für Hinweise und In-
formationen zu den Baugrundverhältnissen am
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhält-
nissen ersetzen keine geotechnische Erkundung
und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen
geotechnischen Bericht. Geotechnische Bau-
grunderkundungen / -untersuchungen sowie die
Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung
mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassun-
gen erfolgen.

2.
Ob im Vorhabengebiet eine Erlaubnis gem. § 7
BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BBergG
erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§
9 und 149 BBergG verliehen bzw. aufrechterhal-
ten wurde, können Sie dem NIBIS-Kartenserver
entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten
Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu be-
teiligen. Rückfragen zu diesem Thema richten
Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.nieder-
sachsen.de. Informationen über möglicherweise
vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie
unter www.lbeg.niedersachsen.de/Berg-
bau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte.

3.
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Be-
lange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

4.
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel.
mögliche Konflikte gegenüber den raumplaneri-
schen Belangen etc. ableiten und vorausschau-
end berücksichtigen zu können. Die Stellung-
nahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnis-
standes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage
ist weder als parzellenscharf zu interpretieren
noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die
Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weite-
ren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen
oder objektbezogene Untersuchungen.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Hinweise werden bei der Umsetzung der Pla-
nung entsprechend berücksichtigt.

zu 2.
Das Plangebiet liegt im Bergwerksfeld Jade-We-
ser, das für den Abbau von Kohlenwasserstoffen
vorgesehen ist (Rechtsinhaber OEG). Aktuell
liegt jedoch keine Erlaubnis gem. § 7 BBergG und
auch keine Bewilligung gem. § 8 BBergG vor.

zu 3.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

zu 4.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.
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Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Stellungnahme vom 03.06.2022

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom
27.04.2022.

1.
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach
internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt
eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu
einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie
sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Ver-
bindung:

Vodafone GmbH /Vodafone Kabel Deutschland
GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Ge-
bietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men.

Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Stellungnahme vom 03.06.2022

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom
27.04.2022.

1.
lm Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage
auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt
ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen
bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu si-
chern sind, nicht überbaut und vorhandene Über-
deckungen nicht verringert werden dürfen.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreima-
chung unserer Telekommunikationsanlagen er-
forderlich werden, benötigen wir mindestens drei
Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDRC-
N.Bremen@vodafone.com, um eine Planung und
Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die not-
wendigen Arbeiten durchführen zu können.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf.
(z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnah-
men) die durch den Ersatz oder die Verlegung
unserer Telekommunikationsanlagen entstehen-
den Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten
sind.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Planrealisierung entsprechend
beachtet.


